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Die wichtigsten Punkte
�� Die Digitalisierung hat zu geänderten steuerlichen 

Rahmenbedingungen geführt. Die Grundprinzipi-
en der internationalen Unternehmensbesteuerung 
sind fast 100 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß. 
Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuerländer und 
Steueroasen sind aufgrund der zunehmenden 
Bedeutung von immateriellen Vermögensgegen-
ständen (z. B. Marken, Daten, uäm) problemlos 
möglich. Das führt dazu, dass die effektiven Steu-
ersätze in der digitalen Wirtschaft nur halb so 
hoch sind wie in der traditionellen Wirtschaft

�� Rahmenbedingungen müssen geschaffen wer-
den, die sicherstellen, dass auch die Unterneh-
men der digitalen Wirtschaft und die Akteure der 
„Sharing Economy“ fair und angemessen besteu-
ert werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu be-
seitigen und den Beitrag zum Wohlfahrtstaat si-
chern. 

�� Ein Paradigmenwechsel bei der Ertragsbesteue-
rung ist unumgänglich, um sicherzustellen, dass 
Gewinne dort besteuert werden, wo sie anfallen 
und die Wertschöpfung erwirtschaftet wird („Uni-
tary Taxation“, Digitale Betriebsstätte)

�� Bei der Mehrwertsteuer gilt schon jetzt das Be-
stimmungslandprinzip, d. h. es gelten die Bestim-
mungen des Landes indem sich die KundInnen 
befinden. Geeignete Kontroll- und Sanktionsmög-
lichkeiten die sicherstellen, dass die Regelungen 
eingehalten werden sind zu implementieren

�� Im Bereich der „Sharing Economy“ sind Regelun-
gen die zu mehr Transparenz führen unumgäng-
lich um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. 

Die Ausgangslage
Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren zu er-
heblichen Veränderungen in der Wirtschaft geführt. 
Im Jahr 2006 befand sich lediglich ein Unternehmen 
aus der digitalen Wirtschaft unter den Top 20 der 
Unternehmen weltweit. Im Jahr 2017 stammen 9 der 
Top 20 aus der digitalen Wirtschaft und die ersten 
vier Plätze nehmen geschlossen Unternehmen aus 
der digitalen Wirtschaft ein (Apple, Alphabet-Goog-
le, Microsoft, Amazon). Die Grundprinzipien des in-
ternationalen Steuerrechts sind allerdings fast 100 
Jahre alt. OECD und EU sind gefordert eine faire 
Besteuerung der digitalen Wirtschaft sicherzustellen. 
Die Digitalisierung hat auch einen neuen Boom in der 
sogenannten „Sharing Economy“, der Ökonomie des 
Teilens ausgelöst, die ebenfalls neue Anforderungen 
an die Besteuerungsregeln stellt, weil es regelmäßig 
zu Überschneidungen zwischen privaten und wirt-
schaftlichen Aktivitäten kommt. 

Herausforderungen der Digitalisierung für die 
Besteuerung
Die Digitalisierung hat zu erheblichen Umbrüchen in 
der Unternehmenslandschaft geführt. Bei vielen der 
neuen Unternehmen der digitalen Wirtschaft fehlen 
die klassischen Produktionsstätten und anstelle die-
ser sind die immateriellen Vermögensgegenstände 
für die Wertschöpfung verantwortlich. Diese können 
problemlos an nahezu jeden beliebigen Ort verlagert 
werden. In vielen Fällen ist darüber hinaus auch kei-
ne physische Präsenz bei den KundInnen notwendig 
um die Produkte zu vertreiben. Internet und Digita-
lisierung führen hier zu einer weitreichenden Glo-
balisierung und Unternehmen können ihre Gewinne 
problemlos in Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
verlagern. Im Gegensatz dazu ist die Unternehmens-
besteuerung immer noch Angelegenheit der einzel-
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nen Nationalstaaten. Unternehmensgewinne sollen 
dort besteuert werden, wo die Wertschöpfung, das 
ist im Wesentlichen in der Produktionsstätte, erfolgt. 
Steuerlicher Anknüpfungspunkt dabei ist immer die 
Betriebsstätte, wobei immer jene Gewinne besteuert 
werden sollen, die einer Betriebsstätte zuzuordnen 
sind. Diese Grundregeln sind bereits in der traditi-
onellen Wirtschaft durch die Globalisierung an ihre 
Grenzen gestoßen. In der digitalen Wirtschaft sind 
sie völlig ungeeignet um Internetkonzerne angemes-
sen zu besteuern. Weitere, auch steuerrechtliche, 
Herausforderungen entstehen rund um die „Sharing 
Economy“, der sogenannten Ökonomie des Teilens. 
Privatpersonen bieten freie Kapazitäten wie Wohn-
raum oder Fahrzeuge oder ähnliches mehr, zumeist 
kurzfristig, auf einem elektronischen Marktplatz 
an und werden zu Mikrounternehmern. Steuerlich 
stellen sich zwei Herausforderungen. Erstens: wie 
schafft man Rahmenbedingungen, die eine ange-
messene Besteuerung dieser Aktivitäten sicherstel-
len? Zweitens: wie bringt man internationale Konzer-
ne der Sharing Economy wie Uber und Airbnb, die 
problemlos in Steueroasen ansässig sein können, 
dazu ihre Gewinne dort zu versteuern wo sie erwirt-
schaftet werden? Die Entwicklungen der Sharing 
Economy machen es außerdem schwierig für Steuer-
behörden, Informationen darüber zu erhalten wer als 
Nutzer dieser Plattformen steuerpflichtige Umsätze 
tätigt, bzw. steuerpflichtige Gewinne erzielt, ohne 
diese entsprechend zu deklarieren.

OECD und EU haben diese Problematik mittlerwei-
le erkannt und das Thema ist auf der politischen 
Agenda. Im Rahmen des BEPS Projekts (Base Ero-
sion and Profit Shifting) hat sich die OECD intensiv 
mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft ausei-
nandergesetzt und ein umfangreiches Maßnahmen-
paket vorgelegt1. Der große Wurf ist hier allerdings 
ausgeblieben. Vorgestellt wurden lediglich einzelne 
Maßnahmen, zur Beseitigung einzelner Schlupflö-
cher. Bis Anfang 2018 soll allerdings ein weiterer 
Bericht der OECD mit ganz konkreten Maßnahmen 
vorgelegt werden. Die EU-Kommission hat ebenfalls 
angekündigt konkrete Maßnahmen für eine effiziente 
Besteuerung der digitalen Wirtschaft präsentieren zu 
wollen2. 

1   OECD: Action 1

2   COM(2017) 547

Die Auswirkungen nicht mehr zeitgemäßer 
Steuerregelungen
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt deutlich, dass 
eine grundlegende Reform der Besteuerung multina-
tionaler Konzerne unumgänglich ist, um die Probleme 
im Zusammenhang mit Globalisierung und Digitali-
sierung bewältigen zu können. Spektakuläre Einzel-
fälle, wie beispielsweise Apple, die in den Medien 
hinlänglich präsentiert wurden, zeigen anschaulich 
wie Technologieunternehmen ihre Gewinne problem-
los so verlagern können, dass eigentlich überhaupt 
keine nennenswerten Gewinnsteuern anfallen3. Aber 
mittlerweile weiß man auch, dass diese Fälle nur die 
die Spitze des Eisberges sind, und die EU-Kommis-
sion weist auf aktuelle Untersuchungen hin, die klar 
belegen, dass die effektive Körperschaftsteuerbelas-
tung für die Unternehmen der digitalen Wirtschaft mit 
9 % nur halb so hoch ist wie die Steuerbelastung der 
traditionellen Wirtschaft, die mit knapp 18 % ange-
geben wurden4. 

Neben der Problematik im Zusammenhang mit der 
Gewinnbesteuerung, geht es aber auch darum, dass 
die Verbrauchssteuern, im Wesentlichen die Mehr-
wertsteuer ordnungsgemäß abgewickelt wird. Im 
Gegensatz zu den Ertragsteuern, ist die Mehrwert-
steuer innerhalb der EU weitestgehend harmoni-
siert und grundsätzlich gilt – insbesondere im Online 
Handel ist das von Bedeutung – das Bestimmungs-
landprinzip. Das scheint sinnvoll. Problematisch ist 
allerdings, dass es für die Steuerbehörden des Be-
stimmungslandes oft nicht oder kaum möglich ist, 
zu überprüfen, ob alle Bestimmungen eingehalten 
werden und ob die Mehrwertsteuer auch tatsächlich 
ordnungsgemäß abgeführt wird. 

Diese Entwicklung ist aus mehreren Gründen prob-
lematisch. Die steuerliche Ungleichbehandlung führt 
einerseits zu Wettbewerbsverzerrungen und ande-
rerseits verstärken sich auch die Steuerstrukturprob-
leme. Die Steuerlast verschiebt sich noch stärker auf 
die immobilen Faktoren Arbeit und Konsum, wäh-
rend Kapital mehr und mehr entlastet wird. Das führt 
zu einer ungünstigen Entwicklung für Wachstum und 
Beschäftigung und führt außerdem zu Verteilungs-
problemen. Und letztendlich führt diese Ungleichbe-
handlung auch dazu, dass das Vertrauen in Demo-
kratie und Rechtsstaat gefährdet wird.

3   https://ec.europa.eu/germany/news/irland-muss-bis-zu-13-milliar-
den-euro-steuern-von-apple-nachfordern_de

4   COM (2017) 547 vom 21.9.2017
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Anforderungen an ein modernes Steuersystem
Digitalisierung und Globalisierung führen zu erheb-
lichen Veränderungen im Wirtschaftsleben. Eine 
klare Trennung zwischen klassischer Wirtschaft und 
digitaler Wirtschaft ist in der Praxis vielfach nicht 
möglich und auch nicht zielführend. Aber die steu-
erlichen Rahmenbedingungen müssen noch an die-
se Veränderungen angepasst werden. Die Besteu-
erung multinationaler digitaler Unternehmen wird 
letztendlich nur dann gelingen, wenn man tatsäch-
lich eine Konzernbesteuerung einführt, den gesam-
ten Konzerngewinn besteuert, und diesen auf die 
einzelnen Staaten, in denen der Konzern wirtschaft-
lich tätig ist, aufteilt. Die Kommission hat mit den 
Richtlinienentwürfen zur 

�� Einführung der Gemeinsamen Konsolidierten 
Körperschaftsteuerbemessunsgrundlage in der 
Europäischen Kommission bereits die Grund-
lagen für eine einheitliche Konzernbesteuerung 
(„Unitary Taxation“) vorgelegt1. Aufgrund des 
Vorbehaltes einiger Mitgliedstaaten erscheint 
eine rasche Umsetzung aber wenig wahrschein-
lich. Langfristig ist diese Maßnahme, verknüpft 
mit der Festsetzung eines Mindeststeuersatzes 
dringend notwendig. 

1   COM (2016) 683 und COM (2016) 685 vom 25.10.2017

�� Kurzfristig ist es notwendig, den Betriebsstät-
tenbegriff zu überarbeiten und um die soge-
nannte digitale Betriebsstätte zu erweitern, da-
mit es möglich wird, Gewinne wieder dort zu 
versteuern wo die Gewinne anfallen, bzw. die 
Wertschöpfung stattfindet.

Um die durch die Digitalisierung verursachten 
Wettbewerbsverzerrungen und Steuerausfälle zwi-
schenzeitlich kompensieren zu können erscheint es 
sinnvoll und notwendig Ausgleichsmaßnahmen wie 
die 

�� Einführung von Quellensteuern auf digitale 
Transaktionen oder spezielle Ausgleichssteuern 
(„equalisation levies) in Form von Verbrauch-
steuern einzuführen, bis es zu einer wirklichen 
Systemänderung kommt.

Für diese Maßnahmen ist grundsätzlich eine ge-
samteuropäische Lösung, im Idealfall unter Einbin-
dung der OECD, erforderlich. 

�� Es ist allerdings denkbar und empfehlenswert 
im Alleingang die Werbeabgabe entsprechend 
auszuweiten, dass künftig auch die Online Wer-
bung, die derzeit in Österreich ausgenommen 
ist, erfasst wird, sofern diese in Österreich er-
bracht wird.
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Wichtige Quellen und Verweise auf weiterführende Literatur und Links zum Thema
AKKT (Hrsg.): Steuerliche Aspekte der Digitalisierung und Dezentralisierung, Linz April 2017

COM(2016) 683 fi nal: Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base 
(CCCTB), Brussels 25.10.2016

COM(2016) 685 fi nal: Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base, Brussels 
25.10.2016

COM(2017) 547 fi nal: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: 
A Fair and Effi cient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, Brussels 21.9.2017

OECD (2013): Action Plan on Base Erosion and Profi t Shifting

OECD (2013): Addressing Base Erosion and Profi t Shifting

OECD (2015): Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profi t Shifting Project, OECD Publishing Paris

Becker, Johannes / Englisch, Joachim: in MAKRONOM: 
Ausgleichsteuer – Wie die EU Finanzminister einen Pfl ock ins Neuland rammen wollen 
https://makronom.de/google-tax-ausgleichsteuer-wie-die-eu-fi nanzminister-
einen-pfl ock-ins-neuland-rammen-wollen-23141
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Weiterführende Links:
Zu Digitaler Wandel und Frauen, 
blog.arbeit-wirtschaft.at:

Was ein feministischer Blick auf den 
digitalen Wandel bringen kann – 
blog.arbeit-wirtschaft.at

Wie profi tieren Frauen vom Digitalen 
Wandel – blog.arbeit-wirtschaft.at

Digitalisierung – Selbstläufer Richtung 
Gleichstellung? – 
blog.arbeit-wirtschaft.at

Digitale Arbeit – Feministische 
Perspektiven | AK Wien

Zu Arbeitszeit und Einkommen:

Arbeit&Wirtschaft – Verlorene Tage

Arbeit&Wirtschaft – Teilzeit: 
Armutsfalle für Frauen

Der Mindestlohn ist weiblich – 
blog.arbeit-wirtschaft.at

Zum Modell „Buurtzorg“:

Arbeit&Wirtschaft – 
Pfl ege ganzheitlich innovativ

Das Buurtzorg-Modell: Ein neues 
Paradigma für die Organisation von 
Arbeit – blog.arbeit-wirtschaft.at

Buurtzorg – Ein Modell auch für 
Österreich? | AK Wien


